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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maxi-
milians-Universität zu München im Wintersemester 1988/89 als Dissertation 
angenommen worden. Literatur und Rechtsprechung sind bis zu diesem Zeit-
punkt berücksichtigt. 

Das eingehende Studium und die Analyse des Verhandlungsverlaufs zum 
Abschluß der Lomé-Vertrâge sowie ihres wirtschaftlichen, politischen und 
strategischen Interessenhintergrundes haben ebenso wie die Beschäftigung mit 
der Frage des Menschenrechtsverständnisses der Entwicklungsländer weit mehr 
Zeit in Anspruch genommen als dies zunächst geplant und vorauszusehen war. 
Ein insgesamt sechsmonatiger Forschungsaufenthalt in drei afrikanischen 
Staaten (Kenia, Tansania, Senegal), welcher mir durch ein Stipendium der 
Friedrich-Naumann-Stiftung ermöglicht wurde, schien mir für die ernsthafte 
Durchdringung der angesprochenen Probleme ebenso notwendig wie ein Prak-
tikum bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, welches mir er-
laubte, den Fortgang der Verhandlungen zum Abschluß der dritten Konvention 
von Lomé aus unmittelbarer Nähe zu verfolgen. Beides hat die Abfassung der 
Dissertation nicht unerheblich verzögert. So ist zu erklären, daß diese Arbeit 
erst zu einer Zeit erscheint, da das Nachfolgeabkommen zu Lomé ΙΠ bereits 
abgeschlossen ist 

Die Dissertation hat dadurch jedoch in keiner Weise an Aktualität verloren. 
Die vierte AKP-EWG-Konvention wird zwar eine weitere Verstärkung des 
menschenrechtlichen Elements, aber keine grundsätzliche Neuorientierung in 
der Verbindung zwischen Entwicklungskooperation und humanitären Zielen 
beinhalten. Die von mir in dieser Untersuchung vorgelegten Hintergrundinfor-
mationen und die getroffenen  Schlußfolgerungen behalten damit nach wie vor 
Gültigkeit und können zur Einschätzung des Nachfolgeabkommens unmittelbar 
herangezogen werden. 

Es bleibt mir, an dieser Stelle meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. 
Bruno Simma, Dank zu sagen. Ohne seine Ermunterung und Unterstützung 
hätte ich nicht den Mut gefaßt, dieses Vorhaben zu beginnen. Besonderen An-
teil an dem erfolgreichen Abschluß der Arbeit hat auch Herr Professor Brun-
Otto Bryde, für den ich während der Zeit, in welcher die Dissertation vom ge-
danklichen Konzept zur schriftlichen Form reifte, als wissenschaftliche Mitar-
beiterin tätig war. Er hat es in vielerlei Hinsicht verstanden, diesen mühsamen 
Prozeß zu erleichtern und zu fördern.  Frau Referendarin Dagmar Froelich 
danke ich für die vielen Stunden der eifrigen Mithilfe, die notwendig waren, 
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um dem Inhalt eine angemessene äußere Gestalt zu verleihen. Die Friedrich-
Naumann-Stiftung hat sich ebenso wie die Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften an der Finanzierung der Drucklegung beteiligt. Auch diesen Insti-
tutionen gebührt mein Dank. 

Schließlich ist der Abschluß der Dissertation für mich Anlaß, die vergange-
nen Jahre Revue passieren zu lassen und damit zahlreiche Erfahrungen,  Er-
kenntnisse, Erlebnisse, wissenschaftliche und freundschaftliche  Kontakte und 
Begegnungen, die eng mit der Arbeit an dieser Veröffentlichung  verbunden 
sind, durch die ich immer wieder motiviert und bestärkt wurde, mit meiner For-
schung fortzufahren,  und die mich nicht nur wissenschaftlich, sondern auch 
ganz persönlich bereichert und geprägt haben. Die Erinnerung an diese Zeit er-
füllt mich mit viel Freude und Dankbarkeit In diese Gedanken aufgenommen 
sind auch meine Freunde, deren Gegenwart und psychischer Beistand letztlich 
sicher ausschlaggebend waren, daß ich immer wieder die Kraft gefunden habe, 
Schwierigkeiten zu überwinden und meinen Weg weiter zu gehen. 

München, im November 1989 

Gabriele Oestreich 
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Α. Einleitung 

I. Menschenrechte als neuer Bestandteil der AKP-EWG-Zusammenarbeit 

Am 8. Dezember 1984 fand in Lomé, der Hauptstadt Togos, zum dritten Mal 
die feierliche Unterzeichnung eines Abkommens statt, welches - nach dem 
Beitritt Angolas am 30. April 19851 - die Mitgliedstaaten der EG mit 66 Län-
dern Afrikas, der Karibik und des Pazifik (AKP) verbindet2. 

Der Zusammenschluß etwa der Hälfte der Mitglieder der Vereinten Nationen 
bzw. 12,7% der Weltbevölkerung3 unter dem Dach dieses Vertrages - kurz 
"Lomé III" genannt - bringt einen Aspekt seiner Bedeutsamkeit zum Aus-
druckt Die Relevanz des Abkommens manifestiert sich jedoch vor allem in 
seiner Zielsetzung, nämlich dem Bemühen um die Schaffung eines "Modells 
für die Beziehungen zwischen entwickelten Staaten und Entwicklungsländern 
im Hinblick auf eine gerechtere und ausgewogenere Weltwirtschaftsordnung" 
(Art. 1 Abs. 3, siehe hierzu auch die Präambel). Rabbie Namalui (Papua-Neu-
guinea, derzeit amtierender Präsident des AKP-Ministerrats) bei der Unter-
zeichnung: 

"Lomé has indeed become a symbol of international cooperation. Virtually the sole beacon in an 
otherwise dark and unlit sea, strewn with unfulfilled  hopes''̂ . 

Bemerkenswerte Elemente des dritten Lomé-Abkommens, die einzelnen 
Forderungen der Dritten Welt zur Neuordnung der Weltwirtschaft (zumindest 
im Ansatz) entsprechen, sind: 

- Die Gewährung von Handelspräferenzen unter Verzicht auf Gegenseitigkeit: 
für 99,5% der Waren der AKP-Staaten^ wird der Zugang zum EG-Markt frei 
von Zöllen, mengenmäßigen Beschränkungen und Maßnahmen gleicher Wir-

1 Erklärung über die Unterzeichnung des Dritten AKP-EWG-Abkommens durch die Volksre-
publik Angola v. 30.4.1985, ABl. Nr. L 86 v. 31.3.1986. 

2 The Courier, No. 89 (January-February 1985), Special Issue (Lomé ΠΙ), S. 2; das dritte AKP-
EWG-Abkommen von Lomé ist veröffentlich  in: ABl. Nr. L 86 v. 31.3.1986, S. 3ff. 

3 Ebd., S. 28 (Angola ist in dieser Zahl noch nicht enthalten). 
4 Den Schwerpunkt bildet der afrikanische Kontinent, wo außer Südafrika, Namibia sowie dem 

nördlichen Afrika (West-Sahara, Marokko, Algerien, Tunesien, Lybien, Ägypten) nun alle Staaten 
mit der EG liiert sind. 

•5 Namaliu,  The Courier, No. 89 (January-February 1985), Special Issue (Lomé ΠΙ), S. 4. 
6 Beiz,  Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitschrift "Das Parlament", Β 27/85 

(6.7.1985), S. 21. 
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kung garantiert (Art 130,131); die EWG nimmt für sich lediglich das Prinzip 
der Meistbegünstigung in Bezug auf Drittländer in Anspruch (Art. 136); 

- der Transfer  finanzieller Ressourcen in die AKP-Staaten: im 6. Europäischen 
Entwicklungsfond (EEF) werden 7,4 Mrd. ECU in Form verlorener Zu-
schüsse, Sonderdarlehen, als haftendes Kapital oder zur Zinsvergünstigung 
der Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Verfügung gestellt; 
zusätzlich vergibt die EIB 1,100 Mrd. ECU aus ihren Eigenmitteln (An. 194); 
diese Gelder sollen der Finanzierung von Maßnahmen im landwirtschaftli-
chen und industriellen Sektor, auf dem Gebiet von Handel, Fischerei, Bergbau 
und Energie, der Sofort- und Flüchtlingshilfe sowie der sozio-kulturellen Zu-
sammenarbeit dienen; 

- die Unterstützung der regionalen Zusammenarbeit zwischen den AKP-Staaten 
(Art. 6, Titel VII); 

- die besondere Berücksichtigung der am wenigsten entwickelten Länder, der 
Binnen- und Inselstaaten (Art. 7, Titel V); 

- Vorzeigestück und originellstes Vertragselement ist das System zur Stabilisie-
rung der Ausfuhrerlöse von nunmehr 48 landwirtschaftlichen Grundstoffen 
(Stabex) (Titel II, Kapitel 1); 925 Mill. ECU aus den Mitteln des EEF sind 
dem Ausgleich von Exporteinbußen gewidmet; Voraussetzung für die An-
spruchsberechtigung ist, daß der AKP-Staat beim Verkauf eines der be-
zeichneten Produkte in die Gemeinschaft einen Einnahmeverlust von min-
destens 6% bezogen auf die vier vorangegangenen Jahre zu verzeichnen hat 
und dieses Erzeugnis mindestens 6% seiner Gesamtexporte in die EG reprä-
sentiert (Art. 162 iVm Art. 158-161); 

- ein ähnliches System (Sysmin) gilt für mineralische Grundstoffe  (Titel II, Ka-
pitel 3); 

- schließlich charakterisieren die Präambel und Art. 2 des Abkommens die Zu-
sammenarbeit als eine, die auf den Prinzipien der Gleichheit der Partner, der 
Achtung ihrer Souveränität sowie ihres gegenseitigen Interesses und ihrer 
wechselseitigen Abhängigkeit beruht. 

Besondere Aufmerksamkeit fand in den Beiträgen zur Unterzeichnung der 
dritten Konvention von Lomé aber noch ein anderer Aspekt - welcher im Mit-
telpunkt meiner Arbeit stehen soll. Die primär wirtschaftliche Orientierung der 
vorangegangenen Handels- und Entwicklungshilfeabkommen mußte unter 
Lomé III einer Ausrichtung der Entwicklungskooperation auf die Bedürfnisse 
der Bevölkerung weichen. Die traditionellen Gebiete der Zusammenarbeit wur-
den um eine kulturelle und menschliche Dimension erweitert7. In den neu 

7 So der Präsident von Togo Eyadema in seiner Ansprache aus Anlaß der Zeremonie zur Unter-
zeichnung des Vertrages, zitiert nach: The Courier (Fn. 2), S. 13. 
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aufgenommenen Bestimmungen zur sozio-kulturellen Zusammenarbeit wird 
nun ausdrücklich der Mensch, die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse,  die 
Entwicklung seiner Fähigkeit und sein Wohlergehen in das Zentrum der Ent-
wicklungskooperation gestellt (Art. 10, Titel VIII). Diese Forderung wird an 
anderer Stelle wiederholt und in Zusammenhang mit einer im engsten Sinne 
humanitären Komponente des Vertrages gebracht: Erstmalig hat die Anerken-
nung der Menschenrechte, d.h. der Respekt der menschlichen Würde, ihren ex-
pliziten Platz in der Konvention von Lomé gefunden: 

- In der Präambel betonen die Vertragsparteien unter Wiederholung der Be-
zugnahme auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen ihren 
"Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie der Völker, seien sie groß oder klein"; 

- unter Teil 1, Kapitel 1 ("Ziele und Grundsätze der Zusammenarbeit") heißt es 
ferner  in Art. 4, daß die Kooperation die Bemühungen der AKP-Staaten mit 
dem Ziel unterstützen soll, 
"... den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt der AKP-Staaten und den Wohlstand 
ihrer Bevölkerung durch die Befriedigung ihrer grundlegenden Bedürfnisse, die Anerkennung der 
Rolle der Frau und die Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten unter  Achtung  ihrer  Würde  zu 
fördern"; 

- in einer gemeinsamen Protokollerklärung zu diesem Artikel im Anhang I des 
Abkommens 

-- wiederholen die Unterzeichnerstaaten noch einmal "ihr aufrichtiges Be-
kenntnis zur menschlichen  Würde"  als einem "unabdingbare[n]Recht"  und 
"wesentliche[n]  Ziel  für die Verwirklichung der legitimen Bestrebungen der 
Einzelnen und der Völker ... Sie bekräftigen, daß jeder Mensch in seinem 
eigenen Land oder in einem Aufnahmeland das Recht auf Achtung seiner 
Würde und auf den Schutz durch das Gesetz hat"; 

- sie erklären, daß ihre Kooperation dazu beitragen muß, "die Hindernisse zu 
beseitigen, die verhindern, daß die Menschen und die Völker in den vollen 
und tatsächlichen Genuß ihrer wirtschaftlichen,  sozialen  und  kulturellen 
Rechte  gelangen, und zwar durch  die  Entwicklung,  die  für  ihre  Würde,  ihr 
Wohl  und  ihre  Entfaltung  unbedingt  notwendig  ist"; 

~ schließlich bekräftigen sie ihre völkerrechtliche Verpflichtung, für die Be-
seitigung  jeglicher  Form  der  Diskriminierung  zu kämpfen, und erklären 
ihre "Entschlossenheit, sich wirkungsvoll für die Abschaffung  der  Apart-
heid,  die  eine offenkundige  Verletzung  der  menschlichen  Würde  darstellt, 
einzusetzen'̂ . » 

8 Hervorhebungen jeweils durch die Verfasserin. 




